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Das Safe Harbor-Urteil des EuGH
und seine Folgen

Mit Urteil vom 6. 10. 2015 erkl�rte der EuGH die
Angemessenheitsentscheidung der EU-Kommissi-
on 2000/520/EG vom 26. 7. 2000 hinsichtlich der
�bermittlung personenbezogener Daten an nach
den Safe Harbor-Prinzipien zertifizierte US-Unter-
nehmen f�r ‚ung�ltig‘. Auf dieses Safe Harbor-Ab-
kommen beriefen sich Unternehmen aus der EU bei
einer Daten�bermittlung an zertifizierte Stellen in
den USA, weil die Einhaltung der Safe Harbor-
Grunds�tze und die Meldung �ber die Selbstzertifi-
zierung an die FTC ein angemessenes Schutzniveau
garantiere.
Damit ist endg�ltig Schluss. Schon 2013 pr�ften
Aufsichtsbehçrden wegen der anlasslosen Massen-
�berwachung der US-Nachrichtendienste, ob auf

das Safe Harbor-Abkommen gest�tzte
Daten�bermittlungen auszusetzen sind.
Der LIBE-Ausschuss des EU-Parlaments
forderte 2014 die Aussetzung des Ab-
kommens. Nach dem EuGH-Urteil wer-
den es Aufsichtsbehçrden bei einer Ein-
zelfallpr�fung wohl nicht mehr akzeptie-
ren, dass eine �bermittlung in die USA

auf die Safe Harbor-Prinzipien gest�tzt wird.
In den Medien waren die Reaktionen auf das Urteil
gewaltig; von „Sensation‘‘ und von einem „Pauken-
schlag‘‘ war die Rede, von einem „Erdbeben f�r den
Gesch�ftsverkehr‘‘. Dabei setzte das Gericht nur die
datenschutzfreundliche Linie nach den Urteilen
vom 8. 4. 2014 zur Ung�ltigkeit der Richtlinie �ber
die Vorratsdatenspeicherung und vom 13. 5. 2015
zum „Recht auf Vergessenwerden‘‘ fort.
Das Gericht macht ernst mit dem europ�ischen
Grundrechtsschutz aus Art. 7, 8 und 47 der EU-
Grundrechte-Charta (GRCh). Die GRCh, von der
bislang schon mal behauptet wurde, ihre Grund-
rechte st�nden nur auf dem Papier, wird mit gravie-
renden Folgen gelebt.
Der EuGH unterstreicht seine Kompetenz, wie ein
Verfassungsgericht die Vereinbarkeit von Rechts-
akten und Vertr�gen der EU-Kommission mit der
GRCh zu �berpr�fen. Hier stellt es �ber die Beant-
wortung der eigentlichen Vorlagefrage zur Befug-
nis der Aufsichtsbehçrde hinaus auch fest, dass die
Angemessenheitsentscheidung in Bezug auf die
Safe Harbor-Prinzipien mit der GRCh und der Da-
tenschutz-RL unvereinbar ist. Dies wird maßgeb-
lich mit dem im Safe Harbor-Abkommen enthalte-
nen Vorbehalt begr�ndet, der es US-Unternehmen
aus Gr�nden der nationalen Sicherheit, des çffentli-
chen Interesses oder zur Durchf�hrung von Geset-
zen erlaubt, Daten an Dritte ohne Verh�ltnism�ßig-
keitspr�fung und Rechtsschutz zu �bermitteln und
dadurch Geheimdiensten einen schrankenlosen Zu-
griff einzur�umen.
Auf die Vorlagefrage st�rkte der EuGH die Unab-
h�ngigkeit der Aufsichtsbehçrden, deren Kontroll-
befugnisse nach Art. 8 Abs. 3 GRCh von der EU-
Kommission nicht eingeschr�nkt werden d�rf-
ten. Danach gibt es keine Bindungswirkung von
Kommissionsentscheidungen. Angemessenheits-
entscheidungen der Kommission werden von den

nationalen Aufsichtsbehçrden nicht mehr ungepr�ft
hingenommen werden. Dies gilt sowohl f�r die
Standardvertragsklauseln als auch f�r die Ange-
messenheitsentscheidungen in Bezug auf die USA
und selbst f�r Drittl�nder, in denen es nach der Fest-
stellung der Kommission ein angemessenes Daten-
schutzniveau gibt.

Unternehmen aus der EU werden sich nach Dienst-
leistern und Cloud-Lçsungen in der EU/EWR um-
sehen. Dann bedarf es n�mlich keiner Zwei-Stufen-
Pr�fung, bei der neben der Erlaubnis f�r eine �ber-
mittlung noch die Anforderungen an einen Transfer
in ein Drittland ohne angemessenes Datenschutz-
niveau zu erf�llen sind. Das w�rde europ�ische Un-
ternehmen wettbewerbsf�higer machen.

Werden die �bermittlungen an US-Stellen fortge-
setzt, sollten erg�nzende vertragliche Vereinbarun-
gen mit dem Empf�nger �ber die Einhaltung eines
angemessenen Datenschutzniveaus getroffen wer-
den. Einwilligungslçsungen werden im Massenge-
sch�ft kaum denkbar sein. Binding Corporate Rules
aufzustellen, sind aufw�ndig und nur im Konzern-
verbund denkbar. Es bleibt, EU-Standardvertrags-
klauseln zugrunde zu legen.

Nach dem radikalen Positionspapier des ULD vom
14. 10. 2015 w�ren aber auch die Standardvertrags-
klauseln und selbst Einwilligungen unwirksam. Da-
mit st�nden auf datenschutzkonformes Handeln be-
dachte Unternehmen in der EU nun vor einem un-
lçsbaren Problem. Wenn die EU-Standardvertrags-
klauseln wegen des Zugriffs durch US-Geheim-
dienste ebenfalls nicht zu einem angemessenen Da-
tenschutzniveau beim Empf�nger f�hren sollen,
dann w�rde das nicht nur in Bezug auf die USA
gelten m�ssen. Auch auf EU-Standardvertragsklau-
seln gest�tzte �bermittlungen in andere L�nder wie
China oder Nordkorea w�ren dann unzul�ssig, weil
auch dort von einer anlasslosen Massen�berwa-
chung auszugehen ist. Dann w�rden sich die EU-
Standardvertragsklauseln letztlich als nutzlose In-
strumente erweisen, und jeder Datentransfer in un-
sichere Drittl�nder w�re prinzipiell unmçglich. Das
w�rde die Wirtschaft in unertr�glicher Weise l�h-
men. Ergo: die EU-Standardvertragsklauseln m�s-
sen als Instrument f�r eine zul�ssige �bermittlung
anerkannt bleiben.

Die Aufsichtsbehçrden und die Kommission m�s-
sen schnellstens Wege aufzeigen, wie ein Datenver-
kehr in die USA rechtssicher und datenschutzkon-
form mçglich ist. EU-Kommissarin Vĕra Jourov�
betonte nach Verk�ndung des Urteils, dass s�mt-
liche weiteren in der Datenschutzrichtlinie vorgese-
henen Mittel zur Legitimation von Drittstaaten�ber-
mittlungen vom Urteil unber�hrt blieben. Die
Art. 29-Datenschutzgruppe ber�t noch, wie auf das
Urteil reagiert werden soll.

Das Urteil hat den Datenschutz gest�rkt, aber Wirt-
schaft, Gesetzgeber und Aufsichtsbehçrden in eine
außerordentlich schwierige Lage gebracht – letzt-
lich ausgelçst durch anlasslose Massen�berwa-
chung der USA.
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